
Öffentliche Bekanntmachung  
der Beschlüsse aus der Stadtratssitzung Nr. 01 / 2021 vom 10.03.2021  
mit Erläuterungen  
 

Beschluss-Nr.  01 / 01 / 2021 
1. 
Der Stadtrat beschließt die 2. Änderungssatzung zur Satzung über die Erhebung von 
Abwassergebühren für die zentrale Abwasserbeseitigung im Einzugsgebiet der Kläranlage 
Wittichenau und in Maukendorf (Abwassergebührensatzung Wittichenau) vom 20.07.2015 in der 
vorliegenden Entwurfsfassung vom 26.02.2021. 
Die Satzungsänderung erfolgt auf der Grundlage der vom Kommunalberatungsbüro Zöllner erstellten Nach- 
und Vorauskalkulation der Abwassergebühren in der Fassung vom 26.02.2021. 
Die Grundgebühren und die Zählerabnahmegebühr für private Unterzähler (§ 6 Abs. 1 und 4) werden 
hierbei aus den zwei vergangenen Kalkulationszeiträumen in unveränderter Höhe übernommen.  
In die Vorauskalkulation der Mengengebühren 2021-2023 wurden im Ergebnis der Nachkalkulation der 
Jahre 2017 - 2019  3/5 der ermittelten Überschüsse eingestellt: 
 a) für die Schmutzwassergebühren   107.532,81€ Überschuss, 
 b) für die Niederschlagswassergebühren              26.883,20 € Überschuss. 
Die Änderungssatzung tritt rückwirkend zum 01.01.2021 in Kraft. 
2. 
Der Stadtrat beschließt - nach zuvor gemäß § 67 Abs. 4 Satz 1 SächsGemO erfolgter Anhörung des 
Ortschaftsrates Kotten - die 2. Änderungssatzung zur Satzung über die Erhebung von 
Abwassergebühren für die zentrale Abwasserbeseitigung im Einzugsgebiet der Teichkläranlage 
Kotten (Abwassergebührensatzung Kotten) vom 20.07.2015 in der vorliegenden Entwurfsfassung vom 
01.03.2021. 
Die Satzungsänderung erfolgt auf der Grundlage der vom Kommunalberatungsbüro Zöllner erstellten Nach- 
und Vorauskalkulation der Abwassergebühren in der an den Ortschaftsrat Kotten ausgereichten 
Entwurfsfassung vom 01.03.2021. 
In die Vorauskalkulation wurden im Ergebnis der Nachkalkulation der Jahre 2017 - 2019 folgende Summen 
eingestellt: 
 a) für die Schmutzwassergebühren   5.426,63 € Überschuss, 
 b) für die Niederschlagswassergebühren                  499,63 € Überschuss. 
Die Änderungssatzung tritt rückwirkend zum 01.01.2021 in Kraft. 
3. 
Der Stadtrat beschließt die 3. Änderungssatzung zur Abwassergebührensatzung für die Ableitung der 
Überläufe von privaten Kleinkläranlagen in Teilortskanalisationen im dezentralen 
Entsorgungsgebiet (Abwassergebührensatzung TOK) vom 20.07.2015 in der vorliegenden 
Entwurfsfassung vom 26.02.2021. 
Die Satzungsänderung erfolgt auf der Grundlage der vom Kommunalberatungsbüro Zöllner erstellten Nach- 
und Vorauskalkulation der Abwassergebühren in der Fassung vom 26.02.2021. 
In die Vorauskalkulation der Mengengebühren 2021-2023 wurden im Ergebnis der Nachkalkulation der 
Jahre 2017 - 2019  3/5 des ermittelten Überschusses eingestellt: 
 für die Schmutzwassergebühr   1.013,38 € Überschuss. 
Die Änderungssatzung tritt rückwirkend zum 01.01.2021 in Kraft. 
4. 
Der Stadtrat beschließt die 4. Änderungssatzung zur Satzung über die Erhebung von 
Abwassergebühren für die dezentrale Entsorgung von Fäkalschlamm aus Kleinkläranlagen und 
Abwasser aus abflusslosen Gruben (Fäkalschlammentsorgungsgebührensatzung) vom 27.04.2012 
in der vorliegenden Entwurfsfassung vom 26.02.2021. 
Die Satzungsänderung erfolgt auf der Grundlage der vom Kommunalberatungsbüro Zöllner erstellten Nach- 
und Vorauskalkulation der Abwassergebühren in der Fassung vom 26.02.2021. 
Die Änderungssatzung tritt rückwirkend zum 01.01.2021 in Kraft.  



 
Erläuterung: 
Die letzte Kalkulationsperiode der Abwassergebühren für alle vier Abwasserbeseitigungseinrichtungen der Stadt 
Wittichenau betraf den Zeitraum von 2018 - 2020. Bereits Anfang des Jahres 2020 wurde von einem beauftragten 
Kommunalberatungsbüro mit der Kalkulation für die Jahre 2021 - 2023 begonnen. Da im Dezember 2020 absehbar 
war, dass die Fertigstellung der Kalkulation erst in 2021 erfolgen wird, hat der Stadtrat am 09.12.2020 einen 
Grundsatzbeschluss zum Inkrafttreten neuer Abwassergebührensätze zum 01.01.2021 gefasst, der noch vor dem 
Jahreswechsel öffentlich bekannt gemacht wurde. Damit ist das rückwirkende Inkrafttreten der neuen Gebührensätze 
zum 01.01.2021 rechtlich abgesichert.  
Die Abwasserbeseitigung erfolgt in Wittichenau über den Eigenbetrieb Abwasser. Grundsätzlich ist hierzu gesetzlich 
vorgeschrieben, dass die Gebühren kostendeckend kalkuliert werden müssen, d.h., die gesamten Kosten im 
Eigenbetrieb Abwasser müssen durch die kalkulierten Gebühren gedeckt werden. 
 
Die Ergebnisse der Kalkulation für den Zeitraum 2021 – 2023 lassen sich wie folgt zusammenfassen: 
 

1. für das Einzugsgebiet der Kläranlage Wittichenau sowie den Ortsteil Maukendorf 

Bei unveränderter Höhe der Grundgebühren steigen die Schmutzwassermengengebühren von 2,92 €/ m³ auf 3,04 
€/m³; die Niederschlagswassergebühren sinken von 0,52 €/m² auf 0,41 €/m². 

2. für das Einzugsgebiet der Teichkläranlage Kotten 

Die Schmutzwassergebühren in Kotten verbleiben auf gleichem Niveau. In Absprache mit dem Ortschaftsrat Kotten 
wurden die bisherigen Gebühren in Höhe von 4,88 €/m³ jedoch in Grundgebühren (in gleicher Höhe wie in 
Wittichenau) und Schmutzwassermengengebühren von 4,17 €/m³ aufgeteilt. Die Niederschlagswassergebühren 
verringern sich von 0,35 €/m² auf 0,29 €/m². 

3. Teilortskanalisationen Saalau, Dubring und Rachlau 

Die Gebühr für die Nutzung der öffentlichen Teilortskanalisationen zur Ableitung der Überläufe von privaten 
Kleinkläranlagen in das nächstliegende Gewässer sinken von 1,23 €/m³ auf 0,83 €/m³. 

4. dezentrale Entsorgung des Schlamms aus Kleinkläranlagen und des Abwassers aus abflusslosen Gruben 

Bei unveränderter Höhe der Grundgebühren ergab sich bei den Mengengebühren für die Entsorgung von Schlamm 
aus Kleinkläranlagen in der Kläranlage Wittichenau ein Anstieg der Gebühren von 36,80 €/m³ auf 41,03 €/m³, 
wogegen sich die Mengengebühr für die Entsorgung von Abwasser aus abflusslosen Gruben von 4,28 €/m³ auf 4,10 
€/m³ vermindert hat. 

Die neuen Gebührensätze können Sie den gesonderten Bekanntmachungen zu den vier Änderungssatzungen in 
diesem Amtsblatt sowie auch der Rubrik Rathaus/Verwaltung/Ortsrecht/Abwasser auf der städtischen Internetseite 
entnehmen. 
 
 

Beschluss-Nr.  02 / 01 / 2021 
Der Stadtrat der Stadt Wittichenau beschließt die Haushaltssatzung 2021 in der vorliegenden 
Entwurfsfassung vom 03.02.2021. 
 
Erläuterung: 
Der Entwurf der Haushaltssatzung 2021 wurde (nach vorheriger Bekanntmachung im Amtsblatt) in der Zeit vom 11. 
– 19.02.2021 für sieben Werktage zur Einsichtnahme für Einwohner und Abgabepflichtige ausgelegt.  
Bis zum 02.03.2021 bestand darüber hinaus für Einwohner und Abgabepflichtige die Möglichkeit, Einwendungen 
gegen den Entwurf schriftlich vorzubringen, mit denen sich der Stadtrat vor dem Beschluss der Haushaltssatzung 
hätte auseinandersetzen müssen. Von dieser Möglichkeit wurde jedoch kein Gebrauch gemacht. 
Für den Steuerzahler ist zunächst erfreulich, dass es seit 2013 keine Erhöhung der Steuerhebesätze für die Grund- 
und Gewerbesteuer gegeben hat und dies auch für 2021 nicht der Fall ist. 
Im Übrigen wird im Jahr 2021 coronabedingt mit einem Jahresfehlbetrag von 247 T€ geplant, nachdem 
voraussichtlich auch das Haushaltsjahr 2020 aus dem gleichen Grund mit einem Fehlbetrag abgeschlossen werden 
muss.  
In 2020 gab es einen Rückgang der Gewerbesteuereinnahmen um ca. 1 Mio. €, wobei dieser Rückgang durch 
Sonderzuweisungen des Freistaates Sachsen zu ca. 70 % ausgeglichen wurde. Die weitere Entwicklung ist mit Blick 



auf die aktuelle Lage schwierig zu prognostizieren. Jedoch ist zu hoffen, dass sich diese negative Entwicklung 
möglichst schnell durch die Überwindung der Pandemie wieder umkehrt. 
 
 

Beschluss-Nr.  03 / 01 / 2021 
Der Stadtrat der Stadt Wittichenau stimmt im Rahmen der periodischen Betriebsplanung für den 
Kommunalwald (Forsteinrichtung) für die Jahre 2022 – 2031 der kostenlosen Teilnahme an dem 
Forschungsprojekt PRIMA (Planung und Risikomanagement) zu. 
 

Erläuterung: 
Die Stadt Wittichenau hat die Bewirtschaftung ihres Kommunalwaldes an den Staatsbetrieb Sachsenforst 
übertragen. Auch die Erarbeitung der langfristigen Planung und der Jahrespläne erfolgt durch den Staatsbetrieb 
Sachsenforst in Abstimmung mit der Stadt. Momentan basiert die Bewirtschaftung des Kommunalwaldes auf der 
Grundlage der 10jährigen periodischen Betriebsplanung (Forsteinrichtung) für die Jahre 2012 – 2021, untersetzt 
durch die jährlichen Wirtschaftspläne. 
Da nun für die Jahre 2022 – 2031 die nächste 10jährige Planung ansteht, hat der Staatsbetrieb Sachsenforst der 
Stadt das Angebot unterbreitet, in diesem Zusammenhang kostenlos an einem Forschungs- und Entwicklungsprojekt 
teilzunehmen, welches Zugang zum Sachverstand der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-
Württemberg bietet. Ziel ist, mithilfe einer forstlichen Risikoexpertise negative Einflüsse auf die Waldpflege bereits 
durch risikomindernde Planungen zu minimieren.  
 

Beschluss-Nr.  04 / 01 / 2021 
B e s c h l u s s     
zur Billigung und Offenlage zur 4. Änderung des Bebauungsplanes Maukendorf  
„An der Windmühle“  

1.  
Der Stadtrat der Stadt Wittichenau billigt den Entwurf zur 4. Änderung des Bebauungsplanes Maukendorf 
„An der Windmühle“ der Stadt Wittichenau, bestehend aus der Planzeichnung mit den Textlichen 
Festsetzungen und der Textlichen Begründung in der Fassung vom 04.03.2021. 
2. 
Der Stadtrat beschließt, den Entwurf zur 4. Änderung des Bebauungsplanes Maukendorf „An der 
Windmühle“ der Stadt Wittichenau in der Fassung vom 04.03.2021 einschließlich aller Planteile mit 
Textlicher Begründung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich auszulegen und die betroffenen Träger 
öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB zu beteiligen sowie die Öffentlichkeit von der Offenlage in 
Kenntnis zu setzen. Der Öffentlichkeit ist Gelegenheit zur Erörterung zu geben. 
3. 
Der Bürgermeister wird beauftragt, den Entwurfs- und Offenlagebeschluss ortsüblich bekannt zu machen, 
sowie, Ort und Dauer der Auslegung öffentlich bekannt zu geben, wo der Entwurf zur 4. Änderung des 
Bebauungsplanes Maukendorf „An der Windmühle“ einschließlich aller Planteile mit Textlicher Begründung 
zur allgemeinen Information der Öffentlichkeit ausliegt. 
 

Erläuterung: 
Am 06.05.2020 hatte der Stadtrat beschlossen, ein Verfahren zur Änderung bestimmter Festsetzungen in einem 
Teilbereich des Bebauungsplanes Maukendorf „An der Windmühle“ durchzuführen. Ziel war die nachträgliche 
Schaffung von Baurecht für im Außenbereich errichtete Nebengebäude und Anlagen auf mehreren dort befindlichen 
Grundstücken, welche ansonsten hätten abgerissen werden müssen.  
Der Stadtrat hat seine Bereitschaft zu diesem Verfahren nur unter der Bedingung bekundet, dass sich alle betroffenen 
Grundstückseigentümer vorher vertraglich zur Übernahme der kompletten Verfahrenskosten und zur Nachzahlung 
von Abwasserbeitrag für die Flächen verpflichten, die durch das Verfahren zu Bauland werden. 
Inzwischen wurde von einem Ingenieurbüro ein Planentwurf erarbeitet, der nun öffentlich ausgelegt wird. 
 

 

Beschluss-Nr.  05 / 01 / 2021 
B e s c h l u s s     



zur Abwägung zur Ergänzungssatzung „Hoske - Süd“ im Ortsteil Hoske  
(Gemarkung Hoske Flur 1, Flurstücke 145/3, 151, 153 und 155/1) nach § 34 Abs. 4 Nr. 3 BauGB  

1. 
Der Stadtrat der Stadt Wittichenau hat die fristgerecht vorgebrachten Stellungnahmen der Behörden und 
Träger öffentlicher Belange sowie das Ergebnis der Beteiligung der Öffentlichkeit zum Entwurf der 
Ergänzungssatzung „Hoske - Süd“ im Ortsteil Hoske (Gemarkung Hoske Flur 1, Flurstücke 145/3, 151, 
153 und 155/1) gemäß Offenlagebeschluss vom 09.12.2020 geprüft und entsprechend Abwägungsbericht 
gegeneinander und untereinander abgewogen. 
Der Stadtrat beschließt, den im beigefügten Abwägungsbericht empfohlenen Entscheidungen zu den 
Hinweisen, Anregungen und Bedenken der berührten Träger öffentlicher Belange zum Entwurf der 
Ergänzungssatzung „Hoske - Süd“ zu folgen. 
2. 
Daraus ergibt sich die Änderung und Anpassung der im Verfahren befindlichen Ergänzungssatzung 
„Hoske - Süd“ im Ortsteil Hoske (Gemarkung Hoske Flur 1, Flurstücke 145/3, 151, 153 und 155/1) zur 
Deckung des dringenden Wohnbedarfs gemäß § 34 Abs. 4 Nr. 3 BauGB zur Abrundung des Ortsteils 
Hoske. 
3. 
Mit der Ausarbeitung der Änderung des Planentwurfs ist das Büro für Landschaftsarchitektur und 
Freiraumplanung Dipl.-Ing. Christine Tenne, Pulsnitzer Straße 6 in 01917 Kamenz beauftragt. 
 
 
Beschluss-Nr.  06 / 01 / 2021 
S a t z u n g s b e s c h l u s s     
zur Ergänzungssatzung „Hoske - Süd“ im Ortsteil Hoske 
(Gemarkung Hoske Flur 1, Flurstücke 145/3, 151, 153 und 155/1)  
in der Fassung vom 10.03.2021 nach § 34 Abs. 4 Nr. 3 BauGB  

1.  
Der Stadtrat beschließt die Ergänzungssatzung „Hoske - Süd“ im Ortsteil Hoske (Gemarkung Hoske  
Flur 1, Flurstücke 145/3, 151, 153 und 155/1) - bestehend aus den Planzeichnungen und den textlichen 
Festsetzungen - in der Fassung vom 10.03.2021 als Satzung. 
2.  
Die Begründung wird gebilligt. 
3. 
Das Bau-, Gewerbe-, Ordnungsamt der Stadtverwaltung Wittichenau wird beauftragt, diese 
Ergänzungssatzung beim Landratsamt Bautzen anzuzeigen sowie den Satzungsbeschluss ortsüblich 
bekannt zu machen. Dabei ist auch anzugeben, wo die Satzung während der Dienststunden eingesehen 
und über den Inhalt Auskunft verlangt werden kann. 
 

Erläuterung zu den Beschluss-Nrn. 05 + 06/01/2021: 
Der Geltungsbereich der geplanten Ergänzungssatzung befindet sich am südlichen Rand der Ortslage Hoske. Hier 
soll auf Außenbereichsgrundstücken Bauland für mehrere Eigenheime geschaffen werden. In direkter Nachbarschaft 
besteht bereits Wohnbebauung.  
Der Planentwurf für die Ergänzungssatzung „Hoske – Süd“ wurde am 09.12.2020 vom Stadtrat gebilligt und daraufhin 
öffentlich ausgelegt. Auch die Beteiligung der betroffenen Träger öffentlicher Belange ist inzwischen erfolgt. Mit dem 
o.g. Beschluss zur Abwägung der dabei eingegangenen Hinweise, Bedenken und Anregungen und dem 
anschließenden Satzungsbeschluss sowie dessen Bekanntmachung ist dieses Verfahren abgeschlossen und wird 
nur noch vom Landratsamt geprüft.  
 

 
Beschluss-Nr.  07 / 01 / 2021 
Der Stadtrat der Stadt Wittichenau beschließt die Fortführung 

- der Krabat-Grundschule Wittichenau und  
- der Oberschule „Korla Awgust Kocor“ Wittichenau 



in öffentlicher Trägerschaft und erklärt sein Einvernehmen zum Ausweis in dem Kooperationsverbund 
Hoyerswerda im Schulnetzplan des Landkreises Bautzen. 
 

Erläuterung: 
Im Sächsischen Schulgesetz ist geregelt, dass die Landkreise eine Schulnetzplanung erstellen müssen, die in 
regelmäßigen Abständen fortzuschreiben ist. Soweit der Landkreis nicht selbst Schulträger ist, hat er dabei  
Einvernehmen mit den öffentlichen und ggf. privaten Schulträgern herzustellen.  
Ziel der Schulnetzplanung ist es, die planerische Grundlage für ein alle Bildungsgänge umfassendes, regional 
ausgeglichenes und unter zumutbaren Bedingungen erreichbares Bildungsangebot zu schaffen. 
Entsprechend diesem Schulnetzplan des Landkreises Bautzen ist die Bestandssicherheit von Grund- und 
Oberschule Wittichenau langfristig gegeben. 

 
 
Beschluss-Nr.  08 / 01 / 2021 
Der Stadtrat der Stadt Wittichenau beschließt die 1. Änderungssatzung zur Bekanntmachungssatzung vom 
22.04.2016 in der vorliegenden Entwurfsfassung vom 16.02.2021. 
 

Erläuterung: 
In der Bekanntmachungssatzung der Stadt Wittichenau ist geregelt, dass öffentliche Bekanntmachungen durch 
Abdruck im „Amtsblatt der Stadt Wittichenau“ erfolgen. Das Amtsblatt wird kostenlos herausgegeben. Es ist in der 
Stadtverwaltung erhältlich, kann aber auch als Beilage zur zwei Mal monatlich erscheinenden Zeitung „Wittichenauer 
Wochenblatt“ bezogen werden. 
Aufgrund der Erkrankung des Herausgebers wird das „Wittichenauer Wochenblatt“ ab April 2021 vorerst nur noch 
einmal monatlich erscheinen. An diese neue Situation musste nun die Bekanntmachungssatzung angepasst werden. 
Es wurde dabei eine Lösung gefunden, mit welcher das Amtsblatt weiterhin wie bisher zwei Mal im Monat kostenlos 
erscheint. An dem Wochenende, an dem es ein „Wochenblatt“ gibt, ist alles wie bisher.  
An dem Wochenende, an dem kein „Wochenblatt“ erscheint, kann das Amtsblatt im Rathaus, im 
Einwohnermeldeamt, in der Bibliothek, bei den Ortsvorstehern und in einigen ausgewählten Geschäften (z.B. Bäcker) 
abgeholt werden. Darüber hinaus ist das Amtsblatt generell im Internet abrufbar. 

 
 
Beschluss-Nr.  09 / 01 / 2021 
Nachdem der Beschluss des Stadtrats Nr. 12/05/2020 vom 09.12.2020 zur Durchführung des 
Bürgerentscheids zum Thema Mobilfunkmast Maukendorf am 28.02.2021 pandemiebedingt durch eine 
Eilentscheidung des Bürgermeisters vom 13.01.2021 aufgehoben wurde, legt der Stadtrat der Stadt 
Wittichenau den neuen Termin für die Durchführung dieses Bürgerentscheids auf Sonntag, den 
09.05.2021, - den Termin des 1. Wahlgangs der Bürgermeisterwahl - fest. 
 

Beschluss-Nr.  10 / 01 / 2021 
Der Stadtrat der Stadt Wittichenau hebt seine Beschlüsse Nr. 13/05/2020 und 14/05/2020 vom 09.12.2020 
zur Festlegung der Abstimmungsbezirke und Abstimmungsräume und zur Wahl des 
Gemeindewahlausschusses für den Bürgerentscheid Mobilfunkmast Maukendorf auf, da diese durch den 
Beschluss zu einer gemeinsamen Durchführung des Bürgerentscheids mit der Bürgermeisterwahl nicht 
mehr umsetzbar sind. 
 

Erläuterung zu den Beschluss-Nrn. 09 + 10/01/2021: 
Die am 13.01.2021 getroffene Eilentscheidung des Bürgermeisters, den Bürgerentscheid nicht wie geplant am 
28.02.2021 durchzuführen sondern zu verschieben, erfolgte in sinngemäßer Anwendung des neuen sächsischen 
„Gesetzes zur Schaffung pandemiebedingter Ausnahmeregelungen im Kommunalwahlrecht …“ vom 16.12.2020.  
Eine Durchführung des Bürgerentscheids war aufgrund der bestehenden CORONA-Gefährdung zum Zeitpunkt 28. 
Februar 2021 nicht vertretbar.  
Die Festsetzung eines neuen Termins musste aber in jedem Fall durch den Stadtrat erfolgen. 
Bei der am 09.12.2020 erfolgten Beschlussfassung zum Termin der Durchführung des Bürgerentscheids, war der 
Stadtrat an die gesetzlich vorgeschriebene 3-Monats-Frist für den Bürgerentscheid (gerechnet ab der Entscheidung 
des Stadtrats zur Zulässigkeit des vorangegangenen Bürgerbegehrens) gebunden. Dies spielt nun keine Rolle mehr, 



da diese Frist verstrichen ist. Somit bietet sich nun aus organisatorischen und finanziellen Gründen eine 
Zusammenlegung mit dem Termin des 1. Wahlgangs der Bürgermeisterwahl an. 
 

 

Beschluss-Nr.  11 / 01 / 2021 
Der Stadtrat der Stadt Wittichenau beschließt, die Umsetzung eines Wertgutscheinsystems zur 
Unterstützung der Wittichenauer Gewerbetreibenden bei der Wiederbelebung der örtlichen 
Inanspruchnahme von Waren und Dienstleistungen in Wittichenau nach den coronabedingten 
Schließungen mit einem Zuschuss aus dem städtischen Haushalt in Höhe von 2.500 € zu fördern. 
 

Erläuterung: 
Auch die Wittichenauer Unternehmer und Gewerbetreibenden haben aufgrund der coronabedingten 
Einschränkungen zum Teil massive Umsatzrückgänge zu verzeichnen.  
Aus der Mitte des Stadtrates wurde daher kürzlich ein Beschlussvorschlag eingereicht, nach Ende des Lockdown 
über ein von der Stadt subventioniertes Wertgutscheinsystem die Einwohner anzuregen, wieder vermehrt Waren und 
Dienstleistungen in Wittichenau zu erwerben bzw. in Anspruch zu nehmen.  
Der Stadtrat insgesamt hat diesem Vorschlag zugestimmt und 2.500 € aus dem Stadthaushalt 2021 als Zuschuss 
für diese Aktion zur Verfügung gestellt. 
Die Details des geplanten Wertgutscheinsystems werden nun in einer Arbeitsgruppe aus Stadträten, 
Gewerbetreibenden und der Verwaltung besprochen und festgelegt. 

 
 
Beschluss-Nr.  12 / 01 / 2021 
Der Stadtrat der Stadt Wittichenau beschließt die 2. Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplans vom 
05.01.2010 in der vorliegenden Entwurfsfassung vom 25.02.2021. 
 

Erläuterung: 
Seit dem Jahr 2005 gibt es eine Empfehlung des Sächsischen Innenministeriums an die Gemeinden, einen 
Brandschutzbedarfsplan zu erarbeiten, der unter Beachtung der Besonderheiten des Gemeindegebietes die 
Ausstattung und Leistungsfähigkeit ihrer Feuerwehren bewerten und daraus die erforderlichen Strukturen und 
Maßnahmen ableiten soll. Dieser Brandschutzbedarfsplan soll dann auch in regelmäßigen Abständen (3 bis 5 Jahre) 
überprüft und fortgeschrieben werden. 
Der erste Brandschutzbedarfsplan der Stadt Wittichenau war am 05.01.2010 fertiggestellt. Die 1. Fortschreibung 
erfolgte im Jahr 2015. Nun hat der Stadtrat die 2. Fortschreibung per Beschluss bestätigt. 
Die größten geplanten Vorhaben, die sich aus dem neuen Brandschutzbedarfsplan ergeben, sind der Ersatzneubau 
des Feuerwehrdepots Wittichenau und die Ersatzbeschaffung von Löschfahrzeugen für die Ortswehren Wittichenau 
und Maukendorf. 
In die Neufassung des Brandschutzbedarfsplanes eingeflossen ist auch, dass bereits im Jahr 2020 im 
Feuerwehrdepot Wittichenau die technischen  Voraussetzungen für das Errichten einer Befehlsstelle bei 
Großschadensereignissen geschaffen worden sind (Notstromaggregat, EDV-Technik usw.).  

 
 
Beschluss-Nr.  13 / 01 / 2021 
Der Stadtrat beschließt die Änderung der bestehenden Teilflächennutzungspläne der Stadt Wittichenau 
und des Ortsteils Maukendorf sowie die Erweiterung auf das gesamte Gemeindegebiet der Stadt 
Wittichenau nach § 1 BauGB. 
Der Bereich des Flächennutzungsplanes hat eine Größe von ca. 6.088 ha. 
Das Verfahren wird zweistufig geführt. 
Mit der Ausarbeitung des Planentwurfs ist das Planungsbüro Haß Landschaftsarchitekten, 
Schloßstraße 14 in 01454 Radeberg, beauftragt. 
Der Beschluss zur Änderung der bestehenden Teilflächennutzungspläne der Stadt Wittichenau und des 
Ortsteils Maukendorf sowie die Erweiterung auf das gesamte Gemeindegebiet der Stadt Wittichenau ist 
gemäß § 2 Absatz 1 BauGB ortsüblich bekannt zu machen. 
 



Erläuterung: 
Der bestehende Flächennutzungsplan der Stadt Wittichenau stammt aus dem Jahr 1998. Er umfasst noch nicht das 
gesamte Gemeindegebiet, sondern nur den Bereich Wittichenau, Brischko, Keula und Neudorf-Klösterlich. Ebenfalls 
noch gültig ist der Flächennutzungsplan von Maukendorf aus dem Jahr 2000. Die beiden Pläne geben aber nicht 
den aktuellen Stand und auch nicht den aktuellen Planungshorizont der Stadt Wittichenau wieder. Ebenso fehlt eine 
Flächennutzungsplanung für die weiteren eingemeindeten Ortsteile. 
Eine Überarbeitung des Flächennutzungsplanes wurde nun vom Landratsamt Bautzen / Bauaufsichtsamt im Zuge 
der Änderungen an Bebauungsplänen gefordert. 
 

Wittichenau, 16.03.2021 
 

 

Markus Posch 
Bürgermeister 

 

 


